
  

	
	
	

P R E S S E M I T T E I L U N G 	
	

Mehr	Europa!	–	Jetzt	jedenfalls	beim	Datenschutz.	
EU-Datenschutzgrundverordnung	tritt	in	Kraft	

	
Berlin,	 24.	 Mai	 2016.	 Nach	 über	 vier	 Jahren	 intensiver	 Diskussion	 wird	 die	 Daten-
schutzgrundverordnung	der	EU	morgen	 in	Kraft	 treten.	Der	Onlinehandel	und	die	ge-
samte	Wirtschaft	haben	nun	zwei	Jahre	Zeit,	sich	auf	die	neuen	Vorgaben	einzustellen.	
Damit	 das	 erklärte	 Ziel	 eines	 einheitlichen	 Rechtsrahmens	 in	 der	 EU	 keine	 Illusion	
bleibt,	müssen	nationale	Alleingänge	dringend	vermieden	und	schnellstmöglich	allge-
meine	Standards	entwickelt	und	umgesetzt	werden.		
	
Datensicherheit	 ist	 Grundvoraussetzung	 für	 Vertrauen.	 Datenverarbeitung	 prägt	 ent-
scheidend	die	Geschäftsmodelle	des	Online-	und	Versandhandels.	Dieser	ist	immer	stär-
ker	 europäisch,	 international	 und	 sogar	 global	 geprägt.	 So	 gilt:	 Kein	 einheitlicher	 Bin-
nenmarkt	ohne	einheitliche	Vorgaben	zum	Datenschutz	und	 fairer	 internationaler	oder	
globaler	Wettbewerb	 brauchen	 gemeinsame	 Spielregeln.	 Hier	 setzt	 das	 neue	 europäi-
sche	Datenschutzrecht	 ein	wichtiges	 Zeichen.	 In	 unserer	 Informationsgesellschaft	 kann	
maximaler	 Datenschutz	 aber	 nicht	 durch	 eine	 größtmögliche	 Reduktion	 der	 Datennut-
zung	 erreicht	 werden.	 Die	 zugunsten	 der	 deutschen	 und	 europäischen	 E-Commerce-
Wirtschaft	 im	 Laufe	 des	 Verfahrens	 vorgenommenen	 Änderungen	wie	Weiterverarbei-
tungsbefugnisse	 und	 die	 Anerkennung	 von	 Marketingaktivitäten	 als	 schützenswertes	
Interesse	erhalten	der	Branche	die	dringend	erforderlichen	Spielräume	und	damit	Wett-
bewerbsfähigkeit	und	Arbeitsplätze.		
	
„Grenzüberschreitender	 Wettbewerb	 liegt	 in	 der	 DNA	 der	 deutschen	 E-Commerce-
Wirtschaft.	Der	schon	deshalb	richtigen	Harmonisierung	des	Rechts	muss	jetzt	schnellst-
möglich	eine	Vereinheitlichung	des	Vollzugs	folgen.“,	konstatiert	Christoph	Wenk-Fischer,	
Hauptgeschäftsführer	des	bevh.	„Rechtsunsicherheit	ist	pures	Gift	für	die	Daten	verarbei-
tende	 Wirtschaft	 und	 muss	 durch	 kooperatives	 Handeln	 zwischen	 Handel	 und	 Daten-
schutzaufsicht	 im	 Ansatz	 vermieden	werden.	 Kleinstaaterei	 beim	Datenschutz	muss	 ab	
morgen	der	Vergangenheit	angehören.“,	fordert	Wenk-Fischer.	
	
Mit	dem	Inkrafttreten	der	EU-Datenschutzgrundverordnung	(DS-GVO)	schließt	sich	mor-
gen	das	vorerst	letzte	Kapitel	eines	gewaltigen	Kraftakts.	Nach	Ablauf	einer	zweijährigen	
Übergangsfrist	werden	die	neuen	Vorgaben	am	25.	Mai	2018	wirksam.	Mit	Ablauf	dieser	



Frist	 steht	 eine	 harte	 Zäsur.	 Im	 Zeitpunkt	 des	Wirksamwerdens	 der	 Grundverordnung	
werden	grundsätzliche	alle	nationalen	Vorgaben	 zum	Datenschutz	außer	Kraft	 gesetzt.	
„Das	hat	Auswirkungen	auf	die	Datenschutzorganisation	aber	auch	ganz	praktisch	bei-
spielsweise	auf	den	Fortbestand	von	Einwilligungen.	So	muss	frühzeitig	mit	der	Ressour-
cen-,	 Budget-	 und	 Projektplanung	 begonnen	 werden.“,	 rät	 bevh-Datenschutzexperte	
Sebastian	Schulz.	„Damit	zum	Stichtag	alles	steht,	sollten	schon	heute	Einwilligungsfor-
mulierungen	 und	 Informationsangebote	 angepasst	 und	 das	 interne	 Datenschutzma-
nagement	an	die	 neuen	Anforderungen	angepasst	werden.	Verträge	mit	Dienstleistern	
sollten	 hingegen	 erst	 dann	 angepasst	werden,	wenn	 sich	 die	 diesbezüglichen	 Anforde-
rungen	der	Aufsichtsbehörden	konkretisieren.“		
	
Der	bevh	wird	 im	Zuge	der	nun	anstehenden	Anpassungen	an	die	neuen	europäischen	
Vorgaben	die	konkreten	Auswirkungen	auf	unsere	Branche,	auch	im	Dialog	mit	den	Da-
tenschutzaufsichtsbehörden,	 genau	 analysieren	 und	 Hilfestellung	 bei	 der	 Umsetzung	
geben.	
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Über	den	bevh	
Dank	E-Commerce	und	Internet	ist	der	Versandhandel	so	vital	wie	nie.	Der	Bundesverband	E-Commerce	und	Versand-
handel	Deutschland	e.V.	(bevh)	 ist	die	Branchenvereinigung	der	 Interaktiven	Händler	(d.h.	der	Online-	und	Versand-
händler).	Die	Branche	setzt	aktuell	jährlich	im	Privatkundengeschäft	allein	mit	Waren	rund	52,4	Mrd.	Euro	um,	mehr-
heitlich	durch	Mitglieder	des	bevh.	Der	Online-Handel	mit	Waren	hat	daran	aktuell	einen	Anteil	von	über	90	Prozent.	
Der	 jährliche	 Gesamtumsatz	 im	 Geschäft	 mit	 gewerblichen	 Kunden	 wird	 auf	 mindestens	 8,1	Mrd.	 Euro	 geschätzt.	
Neben	den	Versendern	sind	dem	bevh	auch	namhafte	Dienstleister	angeschlossen.	Nach	Fusionen	mit	dem	Bundes-
verband	Lebensmittel-Onlinehandel	und	dem	Bundesverband	der	Deutschen	Versandbuchhändler,	 repräsentiert	der	
bevh	die	kleinen	und	großen	Player	der	Branche.	Der	bevh	vertritt	die	Brancheninteressen	aller	Mitglieder	gegenüber	
dem	Gesetzgeber	sowie	Institutionen	aus	Politik	und	Wirtschaft.	Darüber	hinaus	gehören	die	Information	der	Mitglie-
der	über	aktuelle	Entwicklungen	und	Trends,	die	Organisation	des	gegenseitigen	Erfahrungsaustausches	sowie	fachli-
che	Beratung	zu	den	Aufgaben	des	Verbands.	


